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ingenui unterschieden werden kann"'). — Warum aber bei
anderen Völkern Nodiles und nicht bei den Franken? Dies zu

erklären, ist nach unsrer Ansicht so sehr schwer nicht. Waren

ja doch die fränkischen Stammfürsten vor und nach durch Chlodwig

ermordet - 2 -! Laßt es sich erwarten, daß den etwa übrig ge¬

bliebenen Familien der Erwürgten von Chlodwig, unter besten

Regierung wahrscheinlich die I-ox redigirt ward ein

erhöhtes Wehrgeld bestimmt worden?! — Damit scheint also

das Rathsel gelöst: der Inhaber des mit Blut gedüngten Throns

wat der einzige Rodilis des fränkischen Volks, während andere

Völker ihre Stammfürstcn behielten, worunter bekanntlich auch

die Sachsen gehörten, die darum auch — siehe Note 39 — beim

Wehrgelde die angemessene Unterscheidung festhielten.

Soweit nun die Mobiles in Deutschland erhalten sind, ha¬

ben sie den späteren Herren-, dann Reichsgrafen- und Fürsten-

Stand gebildet. —
16.

Da die Sklaverei in der ganzen alten Welt hergebracht

war, so war sie natürlich auch den Germanen nicht unbekannt.

Tacirus") erzählt uns von der Spielsucht der Deutschen,

wie sic, wenn alles verloren, auf den letzten entscheidenden Wurf

Leib und Freiheit setzen, der Verlierende sodann, um Wort zu

halten, in die freiwillige Knechtschaft gehe, sich binden und ver¬

kaufen lasse, und Sklaven dieser Art vom Herrn, um sich der

Schaam ob solchen Gewinns zu entledigen, verhandelt werden.

Daß die Deutschen Sklaven gleich den kultivirten Völkern ge¬

kauft, daß sich bei ihnen, wie bei diesen, der Ackerbau und die

Handwerke auf ein solches Sklavenwesen gegründet, das lesen

wir nirgend, und würde mit der Natur der bestandenen einfa¬

chen Verhältnisse, so wie mit der Geldarmuth des Volks, streiten.

Nur als Verkäufer von, im Kriege oder im Spiel gemachten,

41) Zum Bach Ideen über Recht, Staat und Staatsgewalt re, LH. II.
S. 27. ff.

42) Siehe Ouboe Lrabli,,. Q. II. cb. 2. 1. Ul. p. 2V. SiSmonde
Bd. 1. S. L65 — 269.

43) Eichhorn §. 35.
44) ln tLoim. c. 24.
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Sklaven, nicht als Käufer konnten sic hier am Welthandel
Lheil nehmen.

Tacikus erwähnt indessen") eines anderen Verhältnis¬
ses, wobei er sich auch des Ausdrucks 8ervus, weil die Sprache
ihm einen anderen versagte, bediente. „Oeteris servis, non in
„nostruin inorein lloserlplis per kamiliain ministeriis utuit-
„tur. 8uain cpuisc^ne seclem, snns penstes re^it. krurnenti
„mocluin clominns, and pecoris, sut vestis, nt eolono, in-
„junAit: etservus liaetenns psret. Verdersre servuin,
„ae vinouIi8 ot opere eoereere, rsruin: oeeiclere solent,
„non cliseiplina et severitate; 8e<1 ünpetn et ira, nt ini-
„n,ienm, nisi ^noä immune est."— Daß bei der Zunahme
der Bevölkerung Einzelne gern aus Vergönnung auf einer gro¬
ßen Wehre wohnten, und für die unterhabenden Grundstücke
zinsten, begreift sich leicht, wie wir es dann ja noch täglich bei
den auf den mehrsten Höfen angesiedelten Heuerlingen sehen.
Da ein solcher Mensch nicht zu der Gemeinde, weil er kein
Wehrgut besaß, in Verhaltniß trat, den Compositions-Vertrag
nicht mit abgeschlossenhatte, so gewährte die Gesellschaft natür¬
lich sein Leben nicht, das ihn daher der Vermiether als Feind,
nicht als Herr, ungestraft nehmen konnte. Bei der später ein-
tretendcn größeren Ausbildung der Staats- und Königlichen
Gewalt war indessen auch eine Rücksicht auf diese Art Menschen
zu erwarten, wie wir denn auch finden. Uebrigens zeigt der
Ausdruck, ut eolono, und das lisetenus psret, daß von keiner
sonstigen Abhängigkeit des servns vom Herrn die Rede war.

Ein Chronist des neunten Jahrhunderts ") sagt von den
Sachsen: „<^nae Aens ornnis in tribns orckinibus ckivi«»
„eonsistit. 8nnt enirn inter illos, ^ni kläliilinAi, sunt, czni
„trilinAi, sunt <^ni I-asrii illornin linAus äienntnr: lk-stina
„vero Ilngna lloe sunt Mobiles, In^enui stc^ne serviles."
Diese 8erviles sind zweifelsohne dieselben, welche in der lwx
krisionuin als läti Vorkommen, und, während der nvdilis

45) 6,p. 25.

46) dlirli»rllu, di»l. fr»uc. l.. 4, c, 2. »pull Longuek 1,7, p. 29.

47) ln. 1 . §. 4. 7. 8- 10.
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Lo sol. und der I!bm- 53 «ol. Wehrgeld haben, mit ei¬
nem Wehrgelde von 26 sol., also der Hälfte der Freien,
angesetzt sind. Der »orvu» kommt besonders vor, er hat kein
Wehrgeld, sondern nur einen Schatzwerts, gemäß §. 11- des
'I'it. i. ,,8i ini» liomo sivc nobilis, »ivo über, sivc litus,
„sivc etism servus, sltorius sorvum oooiclcrit, com^onat
„cum, suxta ^uocl kncn.it aäpiooiatu», et clominus esu»,
„i^sius nsretü eurn kuisso saoiamcnto suo suravcrit." Der
lütu» ist hier also Theil der Nation, er ist zu einem Bruch-
theil im Compositionen-System versichert. — Bei den nach
Britanien gezogenenSachsen kommt der Inius ebenfalls vor.
Seine Composition ist 120 »olicli, während der nolrili» 144c»
»ol. gilt, überhaupt sind auch die Wunden des lnU auf , -
der des nobili» gewürdigt"'^); die Composition der libm-i, de¬
ren Existenz aus H. 4. und aus 1U. 17. hcrvorgeht, ist nicht
erwähnt. Der 8ei?vu» hat aber auch eine Composition von
36 »ol.alsg von des I-itus und von des nobiii».
Ueber das Verhältnis des I-iti zum Herrn und zu der Gesell¬
schaft enthält das Gesetz eine Bestimmung, die es zweifel¬
haft läßt, ob die Hörigkeit des Inti sich nicht gänzlicher Unfrei¬
heit sehr genähert; „Intus, »i xer fussuiu vol consilium clomiui
„sni Iiominem occiclerit, ut^uta nobilcm, llomiuu» compo-
„sitionom ^ecsolxat, vol kaiäsm hortet. 8i autein abs^uv
„consoicntia clomini lioo kuerit, climittatui' s clomiuo, et
„vinclicetur in illo, et aliis »c^tem consanAuinvis esu» a
„^ro^in^uis oeei»i, et äominus liti »e in i>oe eonsei um
„non esse, cum uncleeim suret." Aus dem 'kit. 11. geht
indessen hervor, daß der Herr für den scexu» unbedingt — es
seye denn, daß er entflohen —, für den litus aber nur, wenn
dieser auf sein Geheiß das Verbrechen begangen, hafte. Ueber
die Heirathen der I-iti enthält der 3)it. 18. H. i. „Into icgis
„liecat uxorcm emere, ubieuniue voluerit," eine Bestimmung,
die es wahrscheinlich macht, daß die Inti der Privaten bei der

48) I.ex 8»c>n. lil. 2, §. 1, 3.

49) Ibicl. Z, 4-
so) L. s.



Kapitel II. §. 16.
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Heirath an die Einwilligung ihrer Herren gebunden gewesen,
man möchte denn umgekehrt annehmcn, daß nur die I-Itl des
Königs nöthig gehabt, sich hierdurch gegen solche Zumuthung
zu sichern.

In der Ovx Läamsunoruiu werden im allgemeinen Liberi
und 8erv1 unterschieden. Den I-Ikorls und Servis wird im
11t. m. gleiches Asylrccht gegeben. Der VIH. setzt die

Oomxositio des Servus ecolesise auf das Dreifache, gleich
dem Servus regis, und zwar auf 45 soliäi fest, wonach also
die gewöhnliche Lompositio»5 soliäi war. Gleiche Compo-
sition war für das Rauben des Servus und Verkaufen dessel¬
ben außer die Provinz bestimmt. Eichhorn ") halt diesen
Servus für einen bloßen Hörigen und nicht für einen Sklaven.
Der Lolouus oder Older eeelesiae hat übrigens als Freier
gleiche Composition mit den übrigen Alemannen * *).

In der I-ex Rasuvarioruiufinden sich ebenfalls Servi.
Der l'ir. V. ist übcrschriebcn : „äs ssrvis, ^uomoäo eoin;,o-
„nautur." Der tz. 18. sagt hier: „81 euru oeoiäerit, solvat

„euiu äomino suo eum viZiuti soliäis." Im ll?it. IV- kommt
eine Mittelstufe zwischen Servi und Oideri vor; der ll?ir. ist
überschnellen: „Oe lideris, c^ui ^er INSNUIU äiiuissi sunt li-
„deri, epuoä IrilsL voesut, ^uoiuoäo eompounutur." Der

H. 11. sagt hier: „81 euiu ovoiäerit, eorupioust euiu äoiuino

„suo euiu ^uullragluts soliäis," also hatte der Freilasse *')
das Doppelte der Composition des servus, und das Viertel der
Composition des Freien, welche nämlich im ll'it. m. esx. >Z.
auf 160 soliäi festgestellt war. Ueber dir ooloui eeolesiae ha¬
ben wir hier keine so deutliche Bestimmung, als in der Oex

St) Th. I. z. 49. Note i.

52) Oox XI»M. 1?ir, IX ^t^uicuo^us liberum scclosia», kjusm ccilo-

„uum vocsut» occiäsrik, »icul »lü Xlemsuai ita compouslur,"
Siehe auch lir. XXIII,

53) Nicht nothwendig Freigelassene, sondern eher ärmer« Freie, die sich

aus Unvermögen, ein hohes Wehrgeld zu verbürgen, einen Schutz¬
herrn gewählt, oder von einem größeren Gutsbesitzer ein Stück

Land gegen Dienste erhalten hatten, ohne darum leibeigen zu wer¬

den. S. Menzels Geschichten der Deutschen Bd. I. S. iSl.
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^Ismnnnol-. Der 'Nt. I. oax. >4- bat hie Ueberschrift: „Vs

„vvlonis vel 80 rvi 8 sovlssiss, ^unlltel' senvisnt," und cs

scheint aus tz. 6. ein Unterschied zwischen ssrvu8 und oolonrw

scclvsise zu folgen, was aber nicht naher bezeichnet ist. —

In dem Salischen Gesetz kommen auch die 6131 oder Viti

als ein Mittelstand vor. Im Nt. XXXVH6 csi,. 5. wird für die

6x8xoI1at1c> 8ervi alleirl mortui eine Strafe von 15 801131 be¬

stimmt, eai,. 6- sagt dagegen vom613u8: „81 gui8 vero Iromo

„1ugonuu8 613um nllonum ex^oliavorit, N. 606. 3on. gul

„taoinnt 8ol. 35 cu!^>sll1Il8 jucUcotur." Also hatte der 613u8

fast 2 r/r hohe Composition als der 8orvu8. Sie giengcn mit

ihren Herren ins Feld, wie aus Nt. XXVlII. csx. >. „81 gui8

„613uur »Ilonum, i^ul »^>u3 3om1uum suom, in Uo8to kuorlt,

;,äiml8oi'1t oto.," hervorgeht ").

Bei den Longobarden standen die Llälones ") in demsel¬

ben Rechtsverhaltniß, wie die 6131 bei den Franken").
17.

Diese bisher dargestellte Elemente der deutschen Verfassung

würden nicht hingereicht haben, dieses Volk zu einem bleiben¬

den welthistorischen zu machen. Es fehlt noch das Bewegende,

und dieses sind die 6om1t»tu8, Gefolge, gewissermaßen das ste¬

hende, wenn gleich nicht immer versammelte, Heer der Nation.

Ohne die Gefolge kann die Entstehung deutscher Fürsten-Ge¬

walt, und auch die Volker-Wanderung, nicht gedacht werden;

denn was die Volker-Wanderung betrifft, so ist man von dem

54) Das Nähere über die l-üi ist bei Wlarda Geschichte und Ausle¬

gung deS Salischen Gesetzes Z. 63. S. 167. ff. zu finden. Eich¬

horn Th. 1. §. 49. Rote L. will unter den 6i3i in der Regel
Ministerialen verstehen wissen.

55) 6-uoIi Ast, l-og. l-oogodarri. 6ap. 83. „Alstions» o» logo vivanr

„in Iralia in -orviruls llonunorum auorum, gua kscalioi vei I4li

„rirunr in krancia."

56) Daß der Name Aläions- auch in Deutschland verkomme, diese Be¬

hauptung Antons in der Geschichte der deutschen Landwirthschaft

Th. 1. S. 78. ist wohl zu gewagt, wenigsten« kommt in der an¬

geführten Stelle Meichelbecks in Uietor. kri-ivß. 1?. 1. Insrrum.

p. 58. nichts davon vor, sondern dort ist nur ein 1>,ch«n, Namens

AUalo erwähnt.
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